
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Beilagen 
 
der Hüthig GmbH, Im Weiher 10, D-69121 Heidelberg, vertreten durch die  
Geschäftsführerin Sabine Buckley (weiterhin Verlag) 
 
 
§ 1 Geltung, Ausschließlichkeit 
Für die Annahme und die Veröffentlichung von Anzeigen gelten ausschließlich die 
nachfolgenden Bedingungen. Zwischen dem Verlag und dem Auftraggeber wird beim ersten 
Vertragsschluss vereinbart, dass diese Bedingungen auch sämtlichen Folgegeschäften – auch 
solche, die mündlich oder telefonisch abgeschlossen werden – zugrunde gelegt werden. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers, die unseren Bedingungen 
widersprechen, von ihnen abweichen oder ergänzende Regelungen enthalten, werden in 
keinem Fall Vertragsbestandteil. Dies gilt auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des 
Bestellers den Anzeigenauftrag des Auftraggebers vorbehaltlos ausführen. 
 
§ 2 Angebot, Vertragsschluss 
1. Aufträge für Anzeigen können persönlich, telefonisch, schriftlich, per E-Mail oder per 
Internet aufgegeben werden. Bei telefonisch aufgegebenen Aufträgen oder Änderungen von 
Anzeigenaufträgen haftet der Verlag nicht für Übermittlungsfehler. 
2. Unsere Angaben sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst mit unserer Auftragsbestätigung 
zustande. 
3. Der Verlag ist berechtigt, Anzeigenaufträge, auch einzelne Abrufe im Rahmen eines 
Gesamtabschlusses, nach pflichtgemäßem Ermessen abzulehnen. Dies gilt insbesondere, 
wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder vom 
deutschen Werberat in einem Beschwerdeverfahren beanstandet wurde, deren 
Veröffentlichung für den Verlag wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form 
unzumutbar ist oder Beilagen durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines 
Bestandteils der Zeitung erwecken oder Fremdanzeigen enthalten. Der Verlag hat die 
Ablehnung unverzüglich nach Kenntniserlangung der betreffenden Inhalte zu erklären. 
 
§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen, Preisminderung 
1. Der Preis für die Veröffentlichung einer Anzeige richtet sich nach unserer zurzeit gültigen 
Preisliste. Bei Änderung der Anzeigenpreisliste gelten die neuen Bedingungen auch für 
laufende Verträge. 
2. Die in der Anzeigenpreisliste bezeichneten Nachlässe werden nur dem Auftraggeber und 
nur für die innerhalb eines Jahres erscheinenden Anzeigen gewährt (Anzeigenjahr). 
Wiederholungsrabatte gelten nur innerhalb eines Anzeigenjahres. Die Frist beginnt mit dem 
Erscheinen der ersten Anzeige, wenn nicht anders vereinbart. 
3. Bei Erweiterung des Auftrages entsteht ein Anspruch auf rückwirkenden Rabatt, sofern der 
Grundauftrag rabattfähig war. Der Anspruch erlischt, wenn er nicht spätestens einen Monat 
nach Ablauf des Anzeigenjahres geltend gemacht wird. Erreicht ein Auftrag nicht das 
vorhergesehene Auftragsvolumen, so wird der zuviel gewährte Preisnachlass nachträglich in 
Rechnung gestellt. 
4. Der Rechnungsbetrag ist netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum 
zur Zahlung fällig. Bei Vorauskasse gewährt der Verlag dem Auftraggeber ein Skonto in 
Höhe von 2 % des Rechnungsbetrages. Bei der Einräumung einer Einzugsvollmacht erhöht 
sich der Skontosatz auf 3 % des Rechnungsbetrages. 
5. Zahlungen müssen kosten- und spesenfrei auf die in der Rechnung angegebenen 
Bankkonten des Verlages geleistet werden. 



6. Zahlungen werden auch bei anderslautender Bestimmung des Auftraggebers ausschließlich 
nach § 366 BGB verrechnet. 
7. Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe am Tag der 
Rechnungsstellung. 
8. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein 
Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der 
ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise 
genannte durchschnittliche Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine 
Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn eine 
zugesicherte Auflage um mindestens 20 % unterschritten wird. 
 
§ 4 Vertragsabwicklung 
1. Anzeigenaufträge sind innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzuwickeln, 
beginnend mit dem Erscheinen der ersten Anzeige. 
2. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckvorlagen 
(Daten) ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte 
Druckvorlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Druckvorlagen werden nur auf 
besondere Aufforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung 
endet sechs Monate nach Ablauf des Auftrages. 
3. Kosten für erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen und 
Lieferungen bestellter Druckvorlagen, Filme oder Zeichnungen hat der Auftraggeber zu 
tragen. 
4. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die 
Verantwortung für die Richtigkeit des zurückgesandten Abzugs. Wird der Abzug nicht 
fristgemäß an den Verlag zurückgeschickt, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.  
5. Komplette Belegexemplare liefert der Verlag auf Anfrage nur ab viertelseitigen Anzeigen. 
6. Textanzeigen, die aufgrund ihrer Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als 
Werbung deutlich kenntlich gemacht. 
7. Bei Chiffreanzeigen wendet der Verlag für die Aufbewahrung und rechtzeitige 
Weiterleitung der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe 
und Eilbriefe werden auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Eingeschriebene Sendungen 
werden nur dann eingeschrieben weitergeleitet, wenn der Portobetrag mitgeschickt wird. Eine 
Gewähr für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Offerten übernimmt der Verlag 
jedoch nicht. 
8. Die in der Preisliste ausgewiesenen Anzeigenschlüsse und Erscheinungstermine sind für 
den Verlag unverbindlich. Dem Verlag steht es frei, Anzeigenschlusstermine und 
Erscheinungstermine kurzfristig dem Produktionsablauf entsprechend, anzupassen.  
9. Anzeigenaufträge können nur schriftlich, auch per Telefax oder E-Mail, gekündigt werden. 
Ist die Anzeige bereits in Druck gegeben, hat der Aufraggeber die Anzeige zu bezahlen. 
Ansonsten kann der Verlag die Erstattung der bis zur Kündigung angefallenen Kosten nach 
den gesetzlichen Vorschriften verlangen. 
10. Der Auftraggeber ist für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der Anzeige 
verantwortlich. Er stellt den Verlag von allen Ansprüchen wegen der Veröffentlichung der 
Anzeige frei. Der Verlag ist nicht zur Prüfung verpflichtet, ob ein Anzeigenauftrag die Rechte 
Dritter beeinträchtigt. Wird der Verlag durch gerichtliche Verfügung z.B. zum Abdruck einer 
Gegendarstellung aufgrund der geschalteten Anzeige verpflichtet, hat der Auftraggeber dieser 
Anzeige die Kosten des Abdrucks nach der gültigen Anzeigenpreisliste zu tragen. 
11. Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen 
gegenüber den Werbungstreibenden an die Preisliste des Verlags zu halten. Die vom Verlag 
gewährte Vermittlungsprovision errechnet sich aus dem Kundennetto, also nach Abzug von 
Rabatt, Boni und Mängelnachlass. Die Vermittlungsprovision wird nicht auf Privatpreise 



gewährt. Sie wird nur an vom Verlag anerkannte Werbeagenturen vergütet unter der 
Voraussetzung, dass der Auftrag unmittelbar von der Werbeagentur erteilt wird, ihr die 
Beschaffung der fertigen und druckreifen Druckunterlagen obliegt und eine 
Gewerbeanmeldung als Werbeagentur vorliegt. Dem Verlag steht es frei, Aufträge von 
Werbeagenturen abzulehnen, wenn Zweifel an der berufsmäßigen Ausübung der 
Agenturtätigkeit oder der Bonität der Werbeagentur bestehen. Anzeigenaufträge durch 
Werbeagenturen werden in deren Namen und auf deren Rechnung erteilt. 
 
§ 5 Mängelgewährleistung 
1. Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmte Nummern oder Ausgaben oder an 
bestimmten Plätzen wird keine Gewähr geleistet. 
2. Der Verlag gewährleistet die drucktechnisch einwandfreie Wiedergabe der Anzeigen 
entsprechend Ausdruck auf Auflagenpapier. Voraussetzung ist die Zusendung geeigneter 
Druckvorlagen (vgl. Angaben in Preisliste). 
3. Farbanzeigen: Bei digital übermittelten Druckvorlagen für Farbanzeigen ist gleichzeitig ein 
Farb-Proof vom Kunden mitzuliefern. Ansonsten bestehen keine Ersatzansprüche des Kunden 
wegen etwaiger Farbabweichungen. 
4. Reklamationen müssen vom Auftraggeber bei offensichtlichen Mängeln spätestens 
innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Rechnung geltend gemacht werden. Nicht 
offensichtliche Mängel muss der Auftraggeber spätestens ein Jahr nach Veröffentlichung der 
entsprechenden Druckschrift reklamieren. Bei fehlerhaftem Abdruck einer Anzeige, trotz 
rechtzeitiger Lieferung einwandfreier Druckvorlagen und rechtzeitiger Reklamation, kann der 
Auftraggeber den Abdruck einer einwandfreien Ersatzanzeige (Nacherfüllung) verlangen. Der 
Anspruch auf Nacherfüllung ist ausgeschlossen, wenn dies für den Verlag mit 
unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. Lässt der Verlag eine ihm gesetzte angemessene 
Frist verstreichen, so hat der Auftraggeber das Recht vom Vertrag zurückzutreten oder 
Zahlungsminderung in dem Ausmaß geltend zu machen, in dem der Zweck der Anzeige 
beeinträchtigt wurde. Gewährleistungsansprüche von Kaufleuten als Auftraggeber verjähren 
innerhalb 12 Monate nach Veröffentlichung der entsprechenden Anzeige oder Beilage.  
5. Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern werden 
diese erst beim Druckvorgang deutlich, so hat der Kunde bei ungenügendem Abdruck keine 
Ansprüche. 
6. Beachtet der Kunde die Empfehlungen des Verlags zur Erstellung und Übermittlung von 
digitalen Druckunterlagen nicht, so stehen ihm keine Ansprüche wegen fehlerhafter 
Anzeigenveröffentlichung zu. 
7. Der Kunde haftet dafür, dass die übermittelten Dateien frei von Computerviren sind. 
Dateien mit Computerviren kann der Verlag löschen, ohne dass der Kunde hieraus Ansprüche 
herleiten könnte. Der Verlag behält sich zudem Ersatzansprüche vor, wenn die Computerviren 
beim Verlag weiteren Schaden verursachen. 
8. Für vom Auftraggeber bereitgestelltes Material (Einhefter, Beilagen etc.) übernimmt der 
Verlag keine Gewähr für die Richtigkeit der als geliefert bezeichneten Mengen oder 
Qualitäten. 
 
§ 6 Haftung 
1. Schadensersatzansprüche des Auftraggebers gegen den Verlag sind unabhängig vom 
Rechtsgrund, insbesondere aufgrund Verzug, der Verletzung vertraglicher Pflichten, der 
Verletzung gewerblicher Schutzrechte Dritter und unerlaubter Handlung ausgeschlossen, es 
sei denn, der Verlag, seine Vertreter oder Erfüllungsgehilfen haben vorsätzlich oder grob 
fahrlässig gehandelt oder eine Vertragspflicht leicht fahrlässig verletzt, die für die Erreichung 
des Vertragszwecks wesentlich ist oder die Schadensersatzansprüche resultieren aus einer 
Beschaffenheitsgarantie. Soweit der Verlag dem Grunde nach haftet, wird der 



Schadensersatzanspruch auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt. Diese 
Haftungsbegrenzung gilt nicht bei Vorsatz oder wenn das schadensauslösende Ereignis durch 
den Verlag, seine Vertreter oder Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig verursacht wurde. Alle 
Schadensersatzansprüche gegen den Verlag verjähren in 12 Monaten nach dem Zeitpunkt, in 
dem der Auftraggeber von den den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis erlangt hat 
oder hätte erlangen müssen. Dies gilt nicht für Ansprüche aus unerlaubter und vorsätzlicher 
Handlung. Resultieren die Schadensersatzansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz, findet 
vorstehende Haftungsbegrenzung keine Anwendung. Gleiches gilt bei der Verletzung von 
Leben, Körper oder Gesundheit. Soweit die Haftung des Verlags ausgeschlossen ist, gilt dies 
auch für die persönliche Haftung seiner Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
2. Der Verlag wird im Falle höherer Gewalt und bei vom Verlag unverschuldeten 
Arbeitskampfmaßnahmen von der Verpflichtung zur Auftragserfüllung frei; 
Schadensersatzansprüche bestehen deswegen nicht. 
 
§ 7 Speicherung von Kundendaten 
Der Verlag speichert im Rahmen der Geschäftsbeziehungen die Kundendaten mit Hilfe der 
elektronischen Datenverarbeitung nach den gesetzlichen Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes. 
 
§ 8 Erfüllungsort, Gerichtsstand 
1. Änderungen und Ergänzungen der in diesen Bedingungen enthaltenen Bestimmungen 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform und der Vereinbarung im Vertrag zwischen 
Verlag und Auftraggeber. 
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort für sämtliche Ansprüche 
aus dem zwischen dem Auftraggeber und dem Verlag geschlossenen Vertrag ist Heidelberg. 
Ausschließlicher Gerichtstand für Klagen gegen Kaufleute, juristische Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist Heidelberg. 
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